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Stadt Gladbeck Gladbeck, 23.01.2023 

 Vorlage Nr. 230065 

Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt-, Finanz- und Digitali-

sierungsausschuss 

Stadtkämmerer Bunte Vorberatung/Empfehlung 06.02.2023 7 

Rat Bürgermeisterin Weist Entscheidung 09.02.2023 6 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW  

hier: Außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 83 GO NRW für die Sanierung der 

öffentlichen Toilettenanlage (Altes Rathaus) 

 
Begründung: 

 

Die Dringlichkeitsentscheidung hatte in der Begründung folgenden Wortlaut: 

 

"Der Toilettenanlage im Alten Rathaus kommt aufgrund der zahlreichen Veranstaltungen 

auf dem Willy-Brandt-Platz eine hohe Bedeutung zu und zählt als wichtiger Bestandteil für 

eine attraktive Innenstadt. Aufgrund des damaligen Zustandes wurde dem Wirtschaftsför-

derungs- und Bauausschuss am 13.06.2022 eine Maßnahme zur umfangreichen Sanierung 

der Toilettenanlage vorgestellt. Vorgesehen waren geschätzte Gesamtausgaben von 

100.000 Euro. 

 

Im weiteren Planungsverlauf kamen weitreichende Umbauarbeiten (Abbruch und Neuer-

richtung von Wänden, sowie eine höhere Ausstattung der Sanitärgegenstände) hinzu. Zu-

sätzlich sollen die Teilsanierung der Behindertentoilette sowie die Installation einer Lüf-

tungsanlage erfolgen.  

 

Die Ausschreibungen für diese Maßnahme sind bereits erfolgt. Mit den Arbeiten wurde 

ebenfalls bereits begonnen, da die notwendigen Haushaltsmittel im Ergebnisplan bereit-

stehen. 
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Die Ausweitung der ursprünglichen Maßnahme führt dazu, dass die Kosten insgesamt 

185.000 Euro betragen. Da die erweiterte Maßnahme über eine reine Sanierung hinaus-

geht, ist die Maßnahme als Investition anzusehen. Daher sind die nun notwendigen Haus-

haltsmittel investiv bereitzustellen.  

 

Auf die Zustimmung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses in der Sitzung 

am 07.11.2022 bzw. des Rates am 10.11.2022 kann nicht gewartet werden." 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig 185.000  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

 keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

x keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Die am 25.10.2022 von Frau Bürgermeisterin Weist und Ratsherrn Wedekind getroffene 

Dringlichkeitsentscheidung wird gem. § 60 Abs. 1 Satz 3 GO NRW genehmigt. 

 

"Dem Antrag auf Erteilung der Zustimmung nach § 83 GO NRW zur Leistung einer über-

planmäßigen investiven Auszahlung von 185.000 Euro bei der Buchungsstelle 

011801/8007.091202 wird zugestimmt. 

 

Zur Deckung werden Haushaltsmittel aus der Buchungsstelle 011702/1008.091202 (Umbau 

Betriebsgebäude Wehlingsweg) eingesetzt. Die ursprünglich vorgesehene Maßnahme 

konnte aufgrund der dortigen Unterbringung der Schutzsuchenden aus der Ukraine in die-

sem Jahr nicht durchgeführt werden." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bürgermeisterin 

 

 

 
 

 - Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


